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Titel 

Prioritätenliste für den vereinseigenen Sportstättenbau im Rheingau-Taunus-Kreis 
2018 ff. 

1. Beschlussvorschlag 

Auf Empfehlung der Sportkommission vom 17.09.2018 wird der TV 1844 Idstein j. P. mit der 
Maßnahme „Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz" auf Rang 1 der Prioritätenliste für 
den vereinseigenen Sportstättenbau im Rheingau-Taunus-Kreis 2018 ff. platziert und dem Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport zur Förderung für das Jahr 2018 vorgeschlagen. 

II. Sachverhalt 

Zum Sachverhalt wird auf die Beschlussvorlage mit der Drucksachennummer X/722 „Prioritätenliste 
für den vereinseigenen Sportstättenbau im Rheingau-T~unus-Kreis 2018 ff." verwiesen. 

Ergänzend dazu hat die Sportkommission in ihrer Sitzung am 17.09.2018 einstimmig folgende 
Empfehlung ausgesprochen: 

„Dem auf Rang 1 der Prioritätenliste platzierten Verein SC 1928 Oaisbach wird bis zur 
Kreistagssitzung am 30.10.2018 Zeit gegeben der Verwaltung mitzuteilen, ob die Gemeinde 
Aarbergen sich an der Finanzierung der Maßnahme beteiligt. Andernfalls wird der TV 1844 Idstein mit 
seiner Maßnahme (Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz) auf Platz 1 für 2018 gesetzt. 
Über die weiteren möglichen Verschiebungen der auf der Prioritäten liste stehenden Maßnahmen wird 
in der nächsten Sitzung der Sportkommission entschieden, wenn feststeht ob der SC Daisbach oder 
der TV Idstein mit seiner jeweiligen Maßnahme im Jahr 2018 gefördert wird." 

Sowohl die Gemeinde Aarbergen als auch der SC Daisbach haben am 26.10.2018 per Mail mitgeteilt, 
dass die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 25.10.2018 den Antrag auf finanzielle Unterstützung 
der Maßnahme des SC Daisbach mehrheitlich abgelehnt hat. Somit ist die Deckungslücke seitens des 
Vereins derzeit nicht zu schließen und die Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist nicht sichergestellt. 

Der TV Idstein hat mit seinem Antrag zur Aufnahme in die Prioritäten liste gleichzeitig beantragt, mit 
seiner Maßnahme auf Platz 1 vorzurücken für den Fall, dass die Maßnahme des SC Daisbach nicht in 
2018 zur Förderung kommen kann. Der TV Idstein kann und möchte noch in diesem Jahr mit der 
Umsetzung seines Vorhabens beginnen. 
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III. Auswirkungen auf die demografische Entwicklung 

Siehe Drucksachen-Nr. X/722 

IV. Personelle Auswirkungen 

Siehe Drucksachen-Nr. X/722 

V. Finanzielle Auswirkungen 

Siehe Drucksachen-Nr. X/722 

HansRodius 
Kreisbeigeord neter 
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